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§ 13 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG
Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die 
Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für den jeweiligen 
Planungsraum darzustellen und zu begründen.
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§ 13 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG
Sie dient der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch in 
den Planungen und Verwaltungsverfahren, deren 
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im 
Planungsraum auswirken können.
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§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Der Naturhaushalt ist in seinen räumlichen 
abgrenzbaren Teilen so zu sichern, dass die den 
Standort prägenden biologischen Funktionen 
Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen 
Strukturen erhalten, entwickelt oder 
wiederhergestellt werden.
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§ 1 Nr. 1 BNatSchG
Primäres Ziel ist, die Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts auf Dauer zu sichern.



§ 19 a Abs. 1 UVPG

…Berücksichtigung der Umweltauswirkungen 
auf alle UVPG-Schutzgüter (Menschen, Kultur-
und Sachgüter; Wechselwirkungen zwischen 
allen)

Fachkongress 2. bis 3. April 2008 in Leipzig

Örtliche Landschaftsplanung vor dem Hintergrund 
europa- und bundesrechtlicher Anforderungen



§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG

Die Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf

1. Menschen, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt,

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie
4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 

Schutzgütern.
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IVU-RL (Integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung)

Art. 1
…(Ziel) ein hohes Schutzniveau für die Umwelt 
insgesamt zu erreichen

Art. 9 Abs. 1
…um durch den Schutz von Luft, Wasser und 
Boden zu einem hohen Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt beizutragen
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SUP-RL
(2001/42/EG)

Art. 1
… (Ziel) im Hinblick auf die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung ein hohes 
Umweltschutzniveau sicherzustellen.
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WRRL – 2000/60
Art. 4

(Ziel) guter ökologischer Zustand der Gewässer
Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne
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§ 25b Abs. 2 Nr. 1a WHG
Änderungen…, die für einen guten ökologischen 
Zustand des Gewässers erforderlich wären, im 
Hinblick auf die Umwelt insgesamt

§ 7a Abs. 5 WHG
Stand der Abwasser-Technik…
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 
für die Umwelt insgesamt
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§ 1a Abs. 1 Satz 3 WHG
Ein hohes Schutzgut für die Umwelt insgesamt… ist 
zu gewährleisten
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§ 3 Abs. 6 BImSchG
Stand der Technik…
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 
für die Umwelt insgesamt

Örtliche Landschaftsplanung vor dem Hintergrund 
europa- und bundesrechtlicher Anforderungen

§ 5 Abs. 1 BImSchG
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für 
die Umwelt insgesamt



§ 2 Abs. 4 Satz 6 BauGB
Berücksichtigung von Landschaftsplänen

Fachkongress 2. bis 3. April 2008 in Leipzig

Örtliche Landschaftsplanung vor dem Hintergrund 
europa- und bundesrechtlicher Anforderungen



§ 19 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG
Berücksichtigung von Landschaftsplänen zur 
Steuerung von Eingriffen in Natur und Landschaft
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§ 14 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die 
Inhalte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen.

§ 14 Abs. 2. Satz 2 BNatSchG
Insbesondere sind die Inhalte der Landschaftsplanung
für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit und der 
Verträglichkeit im Sinne des § 34 Abs.1 heranzuziehen.

§ 14 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG
Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den 
Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden 
kann, ist dies zu begründen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr. jur. Erich Gassner, Bonn
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